
Änderungssatzung zur Satzung über Aufwands-, Verdie nstausfall- und Ausla-
genentschädigung für die Ratsmitglieder und ehrenam tlich Tätigen in der Ge-
meinde Gerdau  
 
 
 
Aufgrund der §§ 6, 29 und 39 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in 
der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Gerdau in seiner Sitzung am 
23. September 2008 folgende 1. Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
 
§ 1  
 
§ 3 Abs. 1 Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 
 
a) an den Bürgermeister und ehrenamtlichen Gemeindedirektor   504,00 € 
 
 
§ 2  
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 
 
 
Gerdau, den 23.September 2008 
 
 
 
 

Gemeinde Gerdau 
 

Siegel 
 
 

Schröder 
Bürgermeister 


